Offentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der

Gemeinde Au fiur das Jahr 2024 signiert

BlUrgermeisteramt Au
16.04.2024
10:49:38 GMT

GEMEINDE AU
LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZIWALD

Haushaltssatzung fir das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von 8§ 79 der Gemeindeordnung flir Baden-Wurttemberg in der jeweils geltenden Fassung
hat der Gemeinderat der Gemeinde Au am 21. Marz 2024 folgende Haushaltssatzung fur das

Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Betréagen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Ertrage von 4.543.300 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 4.787.300 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von |- 244.000 €
1.4 Gesamtbetrag der aul3erordentlichen Ertrage von -€
1.5 Gesamtbetrag der aul3erordentlichen Aufwendungen von -€
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von -€
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von - 244.000 €




2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Betrégen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstétigkeit von 4.411.800 €

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit von 4.448.600 €
Zahlungsmitteliberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts

2. .

3 (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 36.800 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstatigkeit von 76.200 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstétigkeit von 1.091.200 €

Veranschlagter Finanzierungsmitteliberschuss /-bedarf aus
2.6 Investitionstatigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 1.015.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmitteliberschuss /-bedarf
2.7 (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 1.051.800 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit von -€
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstétigkeit von 50.500 €
21 Veranschlagter Finanzierungsmitteliberschuss /-bedarf aus 50.500 €
"~ Finanzierungstatigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von ]
Veranschlagte Anderung des Finanzierungsmittelbestands,
211 ! 1.102.
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 02.300 €
§2
Kreditermachtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fir Investitionen
und Investitionsférderungsmafinahmen (Krediterméchtigung)
wird festgesetzt auf 0 Euro

§3
Verpflichtungsermachtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Erméachtigungen zum Eingehen von
Verpflichtungen, die kinftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen fir
Investitionen und Investitionsforderungsmaflnahmen belasten
(Verpflichtungserméachtigungen), wird festgesetzt auf

§4
Kassenkredite

Der Hochstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

§5

Steuersatze
Die Steuersatze (Hebesatze) werden festgesetzt
1. fior die Grundsteuer
a) fur land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf

b) fur die Grundstiicke (Grundsteuer B) auf
der Steuermessbetrage,

173.000 Euro

750.000 Euro

350 v. H.
460 v. H.




2. fur die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
der Steuermessbetrage.

Mit Schreiben vom 4. April 2024 hat das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald die
GesetzmaRigkeit der Haushaltssatzung 2024 bestatigt.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan fir das Haushaltsjahr 2024 liegt gemafR § 81 Abs. 3
der Gemeindeordnung fir Baden-Wurttemberg in der Zeit

von Donnerstag, den 18. April 2024
bis einschlielich Montag, den 29. April 2024

im Rathaus Au, DorfstraBe 25, 79280 Au wahrend den tiblichen Offnungszeiten zur Einsichtnahme
aus.

V.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung fir Baden-
Wirttemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegentber der Gemeinde Sdlden geltend gemacht
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begriinden soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht,
wenn die Vorschriften (ber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Au, den 16. April 2024
gez. Jorg Kindel, Burgermeister



		2024-04-16T10:49:38+0000
	Bürgermeisteramt Au




